Muster für einen Entscheid nach Nichtbefolgen der Mahnung bei versäumter Ankunftsanmeldung 
Quelle: Handbuch für die Vorsteher/innen der Einwohnerkontrolle, Anhang 6
	EINGESCHRIEBEN

	Frau / Herr 
		Xxxxx Yyyyyyyyy
		Xxxxxxx Xxxxxx NN
	17NN Xxxxxxxxxxxxxxx

		
Einwohnernr.: NNNNNNNN


EINWOHNERKONTROLLE MUSTERGEMEINDE




GESTÜTZT AUF


die Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004;
das Gesetz vom 23. Mai 1986 über die Einwohnerkontrolle; 
die Weisungen des EAZW vom 25. Juni 2004, die Weisungen vom Amt für Zivilstandswesen und Einbürgerungen vom 29. September 2004 und die Weisungen vom Amt für Bevölkerung und Migration vom Oktober 2004; 
das Gesetz vom 25. September 1980 über die Gemeinden; 
das Gesetz vom 23. Mai 1991 über die Verwaltungsrechtspflege (VRG); 
den Tarif der Kanzleigebühren vom 20. Dezember 1994, geändert am 17. November 1997, am 22. Januar 2002 und am 25. Juni 2002; 
die Akten,

IN ERWÄGUNG


IN TATSÄCHLICHER HINSICHT


Xxxxx Yyyyyyyyy ist in Mustergemeinde niedergelassen / ist Aufenthalter/in in Mustergemeinde;

Trotz der Erinnerungen, die an die Vorstehende/den Vorstehenden gerichtet wurden, hat sie/er sich nicht bei der Einwohnerkontrolle gemeldet:

 um dort eine Ankunftserklärung auszufüllen;
 um dort einen Heimatschein zu hinterlegen (oder einen Personenstandsausweis);

oder gegebenenfalls:
 um dort eine Hinterlegungsbescheinigung zu hinterlegen;
 um dort die Hinterlegungsbescheinigung erneuern zu lassen;
 um dort eine erneuerte Hinterlegungsbescheinigung zu hinterlegen;

und so ihre/seine Situation rechtmässig zu regeln.


IN RECHTLICHER HINSICHT

Gemäss den Artikeln 4, 5, 6 und 8 Abs. 1, 2 und 3 des Gesetzes über die Einwohnerkontrolle müssen Personen, die sich in einer Gemeinde niederlassen oder Aufenthalt nehmen, persönlich bei der Einwohnerkontrolle vorsprechen, um dort eine Ankunftserklärung auszufüllen und einen Heimatschein, oder gegebenenfalls eine Hinterlegungsbescheinigung zu hinterlegen. Die Anmeldung hat innerhalb von vierzehn Tagen nach der Ankunft zu erfolgen, oder, bei nicht zusammenhängenden Aufenthaltsperioden, sobald voraussehbar ist, dass der Aufenthalt länger als drei Monate dauern wird;

Meldepflichtige Personen, die sich im Aufenthalt anmelden müssen, haben eine Bestätigung der Hinterlegung ihres Heimatscheins in der Niederlassungsgemeinde zu hinterlegen. Diese wird für die Dauer eines Jahres ausgestellt; sie kann erneuert werden.

Wenn ein Partner oder minderjährige Kinder vorhanden sind, muss zusätzlich zur Ankunftserklärung das Familienbüchlein oder ein Familienschein vorgelegt werden;

Gemäss den Weisungen des EAZW vom 25. Juni 2004 werden gegenstandslos gewordene Heimatscheine von der Amtsstelle, bei der sie hinterlegt sind, vernichtet; namentlich bei Änderung des Zivilstandes, des Namens oder des Bürgerrechts.

Gemäss Artikel 10, Abs. 2 des Gesetzes über die Einwohnerkontrolle werden Personen, die die Volljährigkeit erreichen, auch wenn sie im Haushalt ihrer Eltern bleiben, vom Vorsteher bzw. von der Vorsteherin der Gemeinde aufgefordert, dieselben Formalitäten zu erfüllen wie Neuzuzüger/innen;

Im vorliegenden Fall hat Xxxxx Yyyyyy nicht persönlich bei der Einwohnerkontrolle der Mustergemeinde vorgesprochen:

 um dort eine Ankunftserklärung auszufüllen;
 um dort einen Heimatschein zu hinterlegen (oder einen Personenstandsausweis);

	oder gegebenenfalls:
 um dort eine Hinterlegungsbescheinigung zu hinterlegen;
 um dort die Hinterlegungsbescheinigung erneuern zu lassen;
 um dort eine erneuerte Hinterlegungsbescheinigung zu hinterlegen;

und so ihre/seine Situation rechtmässig zu regeln.





BESCHLIESST


1.	Xxxxx Yyyyyyyyy, in XXXX, muss innerhalb von 10 Tagen ab Erhalt des vorliegenden Entscheids persönlich bei der Einwohnerkontrolle der Mustergemeinde vorsprechen,

 um dort eine Ankunftserklärung auszufüllen;
 um dort einen Heimatschein zu hinterlegen (oder einen Personenstandsausweis); 

	oder gegebenenfalls:
 um dort eine Hinterlegungsbescheinigung zu hinterlegen;
 um dort die Hinterlegungsbescheinigung erneuern zu lassen;
 um dort eine erneuerte Hinterlegungsbescheinigung zu hinterlegen;

und so ihre/seine Situation rechtmässig zu regeln.

2.	Xxxxx Yyyyyyyyy verfügt über eine Frist von 30 Tagen um gemäss Artikel 22, Abs. 2 EKG gegen den vorliegenden Entscheid beim Gemeinderat von Mustergemeinde Einsprache zu erheben.

3.	Xxxxx Yyyyyyyyy wird auf die Strafen hingewiesen, mit denen sie/er bestraft werden kann, insbesondere die in den Bestimmungen von Artikel 23 EKG vorgesehenen Strafbestimmungen.

4. Eine Kopie des vorliegenden Entscheids wird dem Gemeinderat von Mustergemeinde zu Informationszwecken zugestellt.

5. Die Verwaltungskosten gehen zu Lasten der Vorgenannten/des Vorgenannten.



Bisher sind folgende Kosten angefallen:


Gesetzliche Grundlage: Tarif der Kanzleigebühren von Mustergemeinde


Mustergemeinde, TT.MM.JJJJ
			
	Die Vorsteherin/der Vorsteher der Einwohnerkontrolle:
image1.emf
Anzeige der Änderung der Umstände - SFr.         

2. Erinnerung + Porto - SFr.         

Porto - nicht abgeholt - SFr.         

Entscheid  + Porto - SFr.         

Entscheid  - nicht abgeholt  - SFr.         

Niederlassungs-/Aufenthaltsbescheinigung - SFr.         

Verlängerung - SFr.         

Durch die betroffene Person verschuldete Kosten - Oberamt / Kantonspolizei oder 

Ortspolizei - SFr.         

Fotokopien - SFr.         

Verfahren - SFr.         

Telefonkosten - SFr.         

Gesamt zu begleichen

- SFr.         


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet.xls
Feuil1

		Anzeige der Änderung der Umstände		SFr.    - 0

		2. Erinnerung + Porto		SFr.    - 0

		Porto - nicht abgeholt		SFr.    - 0

		Entscheid  + Porto		SFr.    - 0

		Entscheid  - nicht abgeholt		SFr.    - 0

		Niederlassungs-/Aufenthaltsbescheinigung		SFr.    - 0

		Verlängerung		SFr.    - 0

		Durch die betroffene Person verschuldete Kosten - Oberamt / Kantonspolizei oder Ortspolizei		SFr.    - 0

		Fotokopien		SFr.    - 0

		Verfahren		SFr.    - 0

		Telefonkosten		SFr.    - 0

		Gesamt zu begleichen		SFr.    - 0
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